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Entscheidungen im 

Gemeinderat
 in der öffentlichen Sitzung am 09.03.2021

1.Verabschiedung des ausgeschiedenen Mitglieds Bernhard Brenner konnte nicht 
erfolgen, da Herr Brenner entschuldigt nicht anwesend war.
2.Verpflichtung des in den Gemeinderat nachrückenden Mitglieds Bernd Diern-
berger
3.Neubesetzung von Ausschüssen des Gemeinderats im Wege der Einigung 
a) In den Ausschuss Erziehung und Bildung wird folgendes Mitglied neu bestellt: 
Bernd Diernberger
b) In den Ausschuss Stadtentwicklung, Verkehr und Bauen wird folgendes Mitglied 
neu bestellt: Bernd Diernberger
c) In den Ausschuss Städtepartnerschaften wird folgendes Mitglied neu bestellt: 
Sibille Elskamp
d) In den Personalausschuss wird folgendes Mitglied neu bestellt: Bernd Diernberger
4.Der Gemeinderat stimmt bei 19 Zustimmungen und 6 Enthaltungen der Haus-
haltssatzung der Stadt Bretten für das Haushaltsjahr 2021 und dem Wirtschaftsplan 
des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Bretten für das Wirtschaftsjahr 2021 mit 
den jeweiligen mittelfristigen Finanzplanungen 2020 – 2024 einstimmig zu.
5.Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Neufassung der Feuerwehrsatzung 
der Freiwilligen Feuerwehr Bretten vom 09.03.2021.
6.Erste Änderung der Altstadtsatzung Bretten
a)Der Gemeinderat nimmt vom Ergebnis der öffentlichen Auslegung sowie der 
förmlichen Beteiligung der berührten Behörden, sonstigen Träger öffentlicher 
Belange, Interessenverbände und Nachbargemeinden Kenntnis.
b)Nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange untereinander und ge-
geneinander werden die im Verfahren vorgebrachten Stellungnahmen, wie in der 
Abwägungstabelle vorgeschlagen, berücksichtigt.
c)Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Satzung über Erste Änderung der 
Altstadtsatzung Bretten/der örtlichen Bauvorschriften über besondere Anforderun-
gen an bauliche Anlagen, Werbeanlagen und Automaten zur Pflege der historischen 
Altstadt Bretten nach § 10 Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m. § 4 Gemeindeordnung 
und § 74 Landesbauordnung i.V.m. § 4 Gemeindeordnung.
7. Kindertageseinrichtungen in Bretten 
- Gewährung von Investitionskostenzuschüssen an Kindergartenträger
1.Für den Ev. Kindergarten "Senfkorn" (Kernstadt) bewilligt der Gemeinderat einen 
Investitionskostenzuschuss in Höhe von maximal 2.600 €.
2.Für den Ev. Kindergarten "Senfkorn" (Kernstadt) bewilligt der Gemeinderat einen 
Investitionskostenzuschuss in Höhe von maximal 1.000 €.
3.Für die Ev. Kindertageseinrichtung "Grüne Aue" (Kernstadt) bewilligt der Ge-
meinderat einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von maximal 6.400 €.
4.Für die Ev. Kindertageseinrichtung "Grüne Aue" (Kernstadt) bewilligt der Ge-
meinderat einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von maximal 1.900 €.
5.Für die Ev. Kindertageseinrichtung "Grüne Aue" (Kernstadt) bewilligt der Ge-
meinderat einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von maximal 6.300 €.
6.Für den Kath. Kindergarten und Tagesstätte "St. Albert" (Kernstadt) bewilligt der 
Gemeinderat einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 5.411,11 €.
7.Für den Kath. Kindergarten und Tagesstätte "St. Elisabeth" (Kernstadt) bewilligt 
der Gemeinderat einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von maximal 8.400 €.
8.Für den Kath. Kindergarten und Tagesstätte "St. Elisabeth" (Kernstadt) bewilligt 
der Gemeinderat einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 4.061,85 €.
9.Für den Kath. Kindergarten "St. Peter" (Bauerbach) bewilligt der Gemeinderat 
einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von maximal 10.500 €.
10.Für den Kath. Kindergarten "St. Peter" (Bauerbach) bewilligt der Gemeinderat 
einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 3.276,06 €.
11.Für den Kath. Kindergarten "St. Bartholomäus" (Büchig) bewilligt der Gemein-
derat einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von maximal 7.300 €.
12.Für den Kath. Kindergarten "St. Bartholomäus" (Büchig) bewilligt der Gemein-
derat einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 3.560,76 €.
13.Für den Kath. Kindergarten "St. Bartholomäus" (Büchig) bewilligt der Gemein-
derat einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 6.205,85 €.
14.Für den Kath. Kindergarten und Tagesstätte "St. Stephanus" (Diedelsheim) be-
willigt der Gemeinderat einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von maximal 
9.600 €.
15.Für den Kath. Kindergarten und Tagesstätte "St. Stephanus" (Diedelsheim) be-
willigt der Gemeinderat einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 5.995,80 €.
16.Für den Kindergarten "Schatzinsel" (Dürrenbüchig) bewilligt der Gemeinderat 
einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von maximal 1.200 €.
17.Für den Kath. Kindergarten "St. Mauritius" (Neibsheim) bewilligt der Gemein-
derat einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von maximal 7.000 €.
18.Für den Kath. Kindergarten "St. Mauritius" (Neibsheim) bewilligt der Gemein-
derat einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 3.222,66 €.
19.Für den Ev. Kindergarten "Arche" (Rinklingen) bewilligt der Gemeinderat einen 
Investitionskostenzuschuss in Höhe von maximal 5.550 €.
Der Gemeinderat stimmt den Investitionskostenzuschüssen bei 2 Enthaltungen 
einstimmig zu.

8. Vereinsförderung
- Gewährung von Investitionskostenzuschüssen an Vereine
1. Für den Kleinkaliber-Schützenverein Bauerbach e.V. bewilligt der Gemeinderat 
einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von maximal 13.400,00 €.
2. Für den FC Neibsheim 1935 e.V. bewilligt der Gemeinderat einen Investitions-
kostenzuschuss in Höhe von maximal 11.200,00 €.
Der Gemeinderat stimmt den Investitionskostenzuschüssen bei 2 Enthaltungen 
einstimmig zu.

9. Bürgschaftsübernahmen für Darlehen der Städtischen Wohnungsbau GmbH 
Bretten
1.Der Gemeinderat stimmt unter Beachtung der EU-Beihilfe-Vorschriften den be-
fristeten Bürgschaftsübernahmen für die Darlehensneuaufnahmen der städtischen 
Wohnungsbau GmbH Bretten in Höhe von 4,63 Mio. EUR und 300.000 EUR bei 
der Sparkasse Kraichgau mit den Maßgaben einstimmig zu, dass die Bürgschaften 
höchstens 80 % der jeweils ausstehenden Kreditbeträge abdecken und längstens 
bis zum 31. März 2031 befristet sind.
2.Für die Bürgschaftsgewährungen werden jährliche Gebühren in Höhe von 0,3 % 
der ausstehenden Bürgschaftssummen festgesetzt.

Wahlaufruf des Oberbürgermeisters zur Landtagswahl 2021

Liebe Bürgerinnen und Bürger 
Brettens,
am Sonntag, 14.03.2021, findet die 

Landtagswahl in Baden-Württem-
berg statt. Die Wahllokale sind von 
08.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. 
Das für Sie zuständige Wahllokal 
entnehmen Sie bitte ihrer Wahlbe-
nachrichtigung. Wer am Wahltag 
nicht persönlich wählen gehen kann 
oder möchte, kann von seinem Recht 
auf Briefwahl Gebrauch machen.
Die Coronapandemie bestimmt nach 
wie vor unseren Alltag. So wird es 
auch am Wahlsonntag sein. Das 
Wahlamt hat jedes einzelne Wahllo-
kal begutachtet und umfassende Hy-
gienemaßnahmen festgelegt, damit 
das Infektionsrisiko beim Wahlgang 
sowohl für die Wahlhelferinnen und 
Wahlhelfer, aber auch für Sie, liebe 
Wählerinnen und Wähler, so gering 
wie nur menschenmöglich gehalten 
wird.

Darüber hinaus besteht auch die 
Möglichkeit, Ihre Stimme per Brief-
wahl abzugeben. Briefwahlunterla-
gen können schriftlich oder münd-
lich, aber nicht telefonisch, beim 
Bürgerservice beantragt werden. 
Bitte beachten Sie aber, dass es 
bestimmte Fristen dafür gibt und 
dass Ihr Wahlbrief bis spätestens 
Sonntag, 14.03.2021, 18.00 Uhr, im 
Rathaus in Bretten angekommen 
sein muss. Nähere Fragen zur Brief-
wahl beantwortet Ihnen unser Bür-
gerservice unter der Telefonnummer 
07252-921-184.
Eines der elementarsten Rechte in 
unserer Demokratie ist das freie 
und unabhängige Wahlrecht. Sie 
haben die Möglichkeit, über die 
zukünftige Entwicklung Baden-
Württembergs mitzubestimmen.   

Gerade auf Landesebene wird über 
viele Dinge aus verschiedensten Le-
bensbereichen entschieden, die Sie 
direkt betreffen. Machen Sie daher 
von ihrem Wahlrecht Gebrauch und 
nehmen dadurch Einfluss auf die 
Landespolitik. Nutzen Sie deshalb 
Ihre Chance und gehen Sie wählen. 
Demokratie lebt vom Mitmachen. 
Ich rufe Sie – und besonders die 
insgesamt 1.277 jungen Erstwähler, 
die erstmals an den Landtagswahlen 
teilnehmen können – deshalb auf, 
von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu 
machen und sich an der Wahl am 
14.03.2021 zu beteiligen und Ihre 
Stimme abzugeben.

Ihr 
Martin Wolff
Oberbürgermeister
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Planansatz 20,86 Mio. EUR
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Planansatz 20,86 Mio. EUR
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Verwaltungstätigkeit
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Liquidität aus Vorjahren

3,1 Mio. EUR

(14,67%)

Bernd Diernberger (FW) (rechts vorne im Bild) bei seiner Verpflichtung in den Gemeinde-

rat im Rahmen der Sitzung am Dienstag.           Foto: Stadt Bretten

Gemeinderat verabschiedet Haushalt 2021
Bauen, Bildung, Klimaschutz haben Priorität/ Bernd Diernberger (FW) in den Gemeinderat verpflichtet

Ganz vorne auf der Tagesordnung 
stand die Verpflichtung von Bernd 
Diernberger von der Fraktion Freie 
Wähler (FW) in den Gemeinderat 
als Nachrücker für Bernhard Bren-
ner, der ausgeschieden war. Bernd 
Diernberger war schon von Oktober 
1999 bis Mai 2019 Mitglied des 
Gemeinderates der Stadt Bretten. 
Mit 19 Ja-Stimmen bei sechs Ent-
haltungen hat der Gemeinderat am  
Dienstag der Haushaltssatzung mit 
Haushaltsplan für das Jahr 2021 
und dem Wirtschaftsplan des Ei-
genbetriebes Abwasserbeseitigung 
Bretten (EAB) zugestimmt. 
Das Jahr 2021 sei von großen Her-
ausforderungen geprägt, die nur zu 
bewältigen seien, wenn alle an ei-
nem Strang zogen: die Verwaltung, 
die Bürgerinnen und Bürger sowie 
deren Vertreter, die Stadträtinnen 
und Stadträte. Themen seien die 
Sporgasse, das Stellen der Weichen 
für die Gartenschau, das Mobili-
tätskonzept, das nun in die Schluss-
phase gehe und die Digitalisierung 
von Schulen und Verwaltung. Die 
Corona-Pandemie erfordere ständig 
neue Maßnahmen, wie etwa die 
Kooperation mit Partnern wie dem 
DRK, mit dem man inzwischen 
Teststrukturen für Schulen, Kitas 
und die Bürgerschaft vorbereite.
"Das Gute ist, wir dürfen nach 
vorne schauen und Planen und 
Bauen, denn wir haben trotz der 
schwierigen Situation auch 2021 
einen ausgeglichenen Haushalt, 
weil wir in der Vergangenheit gut 
gewirtschaftet haben und über ein 
solides Liquiditätspolster verfügen", 
erklärte Oberbürgermeister Martin 
Wolff.  So habe man für dieses  Jahr 

Investitionstätigkeiten in Höhe von 
rund 20 Millionen Euro geplant. 
Davon umfasse alleine der Bau-Etat 
über 12 Millionen Euro. 
Für die Tiefgarage in der Sporgasse 
seien in diesem Jahr 2,6 Millionen 
eingeplant, 2,5 Millionen für den 
Bronnerbau am Melanchthon Gym-
nasium vorgesehen und eine Million 
Euro für die Sanierung der Weißho-
fer Straße 2, führte er an. 

Sicherheit und Funktionalität 

An oberster Stelle stünde die Fort-
führung des Hochwasserschutzkon-
zepts, die weitere Ausstattung der 
Feuerwehr und die Verfolgung der 
gesetzten Klimaschutzziele.  

Bildung und Digitalisierung 
Die Corona-Krise habe gelehrt, dass 
an einer schnellen Digitalisierung 
der Schulen kein Weg vorbeigehe. 
Deshalb investiere man im Rahmen 
des Digitalpakts, der von 2020 bis 
2023 gehe und ein Volumen von 
2,6 Millionen Euro habe. Schon 
vor der Corona-Krise habe sich die 
Verwaltung mit anderen Städten 
wie Ettlingen und Baden-Baden 
auf den Weg in die Digitalisierung 
gemacht. Bei Projekten wie elekt-
ronische Rechnungen- und Akten-
führung oder einer gemeinsamen 
Engagementplattform, die in Kürze 
online gehe, arbeiteten die Städte 
zusammen, erklärte OB Wolff und 
erinnerte an einen Bürgerworkshop 
mit 80 Teilnehmenden im Alter von 
17 bis 78 Jahren, die sich gemeinsam 
mit Vereinsvorständen und Mitar-
beitern der Verwaltung in virtuellen 
Räumen trafen und gemeinsame 
Pläne besprachen.

Mobilität
Vernetzung sei auch das Gebot in 
der Mobilität: Ein regioMOVE Port 
am Bahnhof in Bretten verknüpfe 
verschiedene Verkehrsarten im 
Landkreis unter Einbindung von 
Carsharing, Fahrradverleih, und 
Radwegenetz. Dazu gehöre der 
barrierefreie Bahnhof. 
OB Wolff dankte Stadtkämmerer 
Wolfgang Pux, der am Dienstag sei-
ne letzte Verabschiedung des Hau-
halts hatte. "Ich denke ich kann hier 
für alle sprechen: Wir können uns 
glücklich schätzen, Wolfgang Pux  
so viele Jahre als Kämmerer gehabt 
zu haben. Immer sachlich, zuverläs-
sig und absolut kompetent. Du hast 
dein Feld auch für den Nachfolger 
gut bestellt", so OB Wolff.
Dann  erläuterte Wolfgang Pux 
die Finanzentwicklung der Stadt 
Bretten. Trotz der schwierigen Coro-
na-Situation seit dem Frühjahr 2020 
schließe man den Ergebnishaushalt 
2021 mit einem Überschuss in 
Höhe von 2,089 Millionen Euro ab. 

So stünden den Aufwendungen in 
Höhe von 76,744 Millionen Euro Er-
träge in Höhe von 78,833 Millionen 
Euro gegenüber. Die Einnahmen 
aus den Einkommensteuern liegen 
bei 16,88 Millionen gegenüber 17,68 
Millionen im Vorjahr. 
Im Finanzhaushalt, der die Finan-
zierungs- und Investitionstätigkeit 
abbildet, sind 20,86 Millionen Euro 
eingeplant, 16,20 Millionen Euro 
waren es im Vorjahr. Hinzu kommen 
Finanzierungstätigkeiten in Höhe 
von 1,022 Millionen Euro (Vorjahr 
1,033 Millionen). Trotz dieses Re-
kordhaushaltes kommt die Stadt 
2021 ohne eine Netto-Neuverschul-
dung aus. Der Schuldenstand bleibt 
damit unverändert bei 17,49 Mio. 
EUR oder 593 EUR pro Einwohner. 
Damit ist die Haushaltswirtschaft in 
Bretten weiterhin geordnet und die 
dauernde Leistungsfähigkeit auf der 
Grundlage eines gesetzeskonformen 
Haushalt einschließlich der mittel-
fristigen Finanzplanung bis 2024 
gewährleistet.
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Das Fest der Diamantenen Hochzeit feiern am 17. März 2021 die Eheleute 
Margot und Dieter Eckert, Bretten. Das Amtsblatt gratuliert herzlich!

Diamantene Hochzeit

Das Fest der Goldenen Hochzeit feiern am 13. März 2021 die Eheleute Draga 
und Stjepan Celan, Bretten. Das Amtsblatt gratuliert herzlich!!

Goldene Hochzeit

Sterbefälle:
27.02. Elisabeth  Schott geb. Sayer Obere Mühlstraße 6, 71 Jahre
27.02. Roland Albert Wäckerle, Richard-Wagner-Straße 73, 79 Jahre
27.02. Anna Lehnert geb. Schmied Schillerweg 35, 87 Jahre 
27.02. Elisabeth Strecker geb. Andraschko Bannzaunstraße 15, 64 Jahre
28.02. Franz Josef Gerweck Frühlingstraße 38, 81 Jahre
02.03. Elisabeth Christine Sibylla Fischer geb. Rösch, Im Brückle 3, 84 Jahre
04.03. Konrad Heinrich Rebel, Lange Gasse 40, 84 Jahre

Standesamtliche Meldungen
Einträge vom 28.02. bis 07.03.2021

in den unterschiedlichsten Berufen, um die vielfältigen kommunalen 
Aufgaben service- und bürgerorientiert erledigen zu können.
Haben Sie Interesse an einer Arbeit mit kompetenten Kolleginnen
und Kollegen nahe am Menschen und im Sinne einer guten Entwick-
lung unserer Stadt?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Auf unserer Homepage finden Sie unter www.bretten.de/stadt-rathaus-
verwaltung/stellenangebote aktuell folgende ausführliche
Stellenausschreibungen:

• Leiter/in des Amtes Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt (m/w/d)

• Bauverständiger/in (m/w/d)

• Hausmeister/in (m/w/d) Ruit

• Gemeindearbeiter (m/w/d) Ruit

• Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im städtischen Kindergarten Drachenburg 
(m/w/d)

• Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) an der Pestalozzischule (m/w/d)

• Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) an der Johann-Peter-Hebel-Schule (m/w/d)

• Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) / Bundesfreiwilligendienst (BFD) im Bereich 
des Feuerwehrwesens (m/w/d)

BRETTENBRETTEN
Für Rückfragen steht Ihnen Frau Höpfinger (Tel.07252/921-130) 
gerne zur Verfügung.  Sollten Sie kein für Sie geeignetes Stellenan-
gebot gefunden haben, besuchen Sie unsere Homepage zu einem 
späteren Zeitpunkt erneut.

               

Die Stadt Bretten sucht engagierte 

und motivierte Fachkräfte

Verkehrshinweise

Am 03.03.2021 verstarb unser ehemaliger Mitarbeiter

Herrn
Konrad Rebel

im Alter von 84 Jahren. 

Herr Rebel wurde am 01.06.1973 bei der Stadt Bretten eingestellt. Bis zu 
seinem Ausscheiden am 31.10.1992 war er im Baubetriebshof tätig.

Bis zum Eintritt in den Ruhestand erfüllte Herr Rebel seine Aufgaben mit 
großem Engagement und Pflichtbewusstsein. Wir verlieren mit ihm einen 
ehemaligen geschätzten Mitarbeiter, den wir in guter Erinnerung behalten 
werden.

Unser Mitgefühl gilt seinen Hinterbliebenen.

Martin Wolff                          Matthias Pittinger
Oberbürgermeister               Personalratsvorsitzender

Vollsperrung Pfarrer-Kempf-Straße 
Aufgrund von Kanalbauarbeiten zur Erschließung des Neubaugebietes wird 
die Pfarrer-Kempf-Straße zwischen der Straße Im Büchert und dem Beginn des 
Wirtschaftsweges Richtung Neibsheim im Zeitraum Montag, 22.02.2021 bis 
längstens Freitag, 19.03.2021 für den Fahrverkehr gesperrt. Die Marienka-
pelle am Adlersberg ist während dieser Zeit nur von Neibsheim aus erreichbar.

Vollsperrung Gewerbestraße 
Aufgrund von u.a. Kanalbauarbeiten wird die Gewerbestraße ca. zwischen Nr. 
11 und Nr. 18 im Zeitraum Montag, 15.03.2021 bis voraussichtlich Montag, 
31.05.2021 abschnittsweise für den Fahrverkehr gesperrt. Die Arbeiten erfolgen 
in 5 Bauabschnitten. In den Abschnitten 1 sowie 4 und 5 kann im Baustellenbe-
reich der Anliegerverkehr auf einer Behelfsfahrbahn aufrechterhalten werden.  
In Abschnitt 2 und 3 (ca. KW 12 - 16) muss auf Grund der Lage des Grabens die 
Gewerbestraße im Baubereich für den gesamten Fahrverkehr gesperrt werden  
(einschließlich Anlieger). Grundstückseinfahrten werden nach Absprache mit 
der Baufirma gewährleistet. 

Vollsperrung Obere Kirchgasse
Aufgrund von Dacharbeiten wird die Obere Kirchgasse bei Hausnummer 6 im 
Zeitraum Montag, 01.03.2021 bis längstens Freitag, 26.03.2021 für den 
gesamten Verkehr gesperrt. Wegen der geringen Straßenbreite ist auch ein 
Durchgang für Fußgänger sowie die Durchfahrt für Radfahrer nicht möglich. 
Anlieger gelangen über die Untere Kirchgasse / Steingasse zu Ihren Anwesen. 
Die Einbahnregelung in der Oberen Kirchgasse wird während der Bauzeit 
aufgehoben. Zusätzlich ist die Treppenanlage zwischen Oberer Kirchgasse und 
Melanchthonstraße / Fußgängerzone (Höhe Volksbank) gesperrt. Fußgänger 
gelangen Höhe BNN direkt zur Oberen Kirchgasse oder über die Amtsgasse.

Teilsperrung Pforzheimer Straße (B 294) 
Aufgrund von Straßenbauarbeiten an der Kreisverkehrsanlage Pforzheimer 
Straße (B 294) / Ruiter Straße wird die Pforzheimer Straße (B 294) im Zeitraum 
Montag, 15.03.2021 bis längstens Freitag, 11.06.2021 im Umfeld der 
Kreisverkehrsanlage für den Fahrverkehr in Richtung Pforzheim gesperrt (frei 
bis Einfahrt HagebauMarkt). Der Fahrverkehr in Richtung Bretten / Karlsru-
he wird während der gesamten Bauzeit weiterhin auf der Pforzheimer Straße 
geführt, in der zweiten Bauphase jedoch auf der Gegenfahrbahn. Es erfolgt 
eine innerörtliche Umleitung über die Hermann-Beuttenmüller-Straße. In der 
ersten Bauphase sind die Ein-/Ausfahrten Ruiter Straße bzw. Kraichgau Center 
nicht betroffen. In der zweiten Bauphase ab voraussichtlich Montag, 29.03.2021, 
werden diese Einmündungen in beiden Richtungen gesperrt! Das Kraichgau 
Center ist dann nur über die HermannBeuttenmüller-Straße erreichbar. Der 
Wannenweg / die Ruiter Straße werden zur Sackgasse. 
Linienverkehr L 733  
Hiervon betroffen ist aufgrund der Sperrung in der Pforzheimer Straße / Ruiter 
Straße auch der Linienverkehr der Linie 733. Die Busse werden über die gesam-
te Bauzeit in beiden Richtungen über die Ruiter Straße / K 3569 umgeleitet. 
In der Ruiter Straße werden Ersatzbushaltestellen eingerichtet. Es entfallen die 
Haltestellen Pforzheimer Straße sowie Hohberghaus. 

Friedrichstraße als Fahrradstraße freigegeben
Radfahrer haben ab sofort Vorfahrt

Mitarbeiter des Ordnungsamtes Achim Kleinhans, Bürgermeister Michael Nöltner, Rainer Andres, und Oberbürgermeister 
Martin Wolff bei der Freigabe der Friedrichstraße als Fahrradstraße.    Foto: Stadt Bretten

Das Fest der Goldenen Hochzeit feiern am 11. März 2021 die Eheleute Sonja 
und Olaf Malolepski (Olaf der Flipper), Bretten. Das Amtsblatt gratuliert 
herzlich!

Goldene Hochzeit

Oberbürgermeister Martin Wolff hatte 
es bei seiner Neujahrsansprache 2020 
angekündigt: Die Friedrichstraße 
sollte Fahrradstraße werden. Damit 
wolle man den im Mobilitätskonzept 
formulierten Zielen nachkommen, 
die einen Ausbau der Radwege und 
die Reduktion des innerstädtischen 
Kraftfahrzeugverkehrs vorsehen.
Am Montag hat er gemeinsam mit Bür-
germeister Michael Nöltner und Mitar-
beitern des Ordnungsamtes die neue 
Fahrradstraße freigegeben „Damit 
haben wir einen weiteren Teil einer 
durchgängigen Ost-West-Verbindung 
für den Radverkehr geschaffen und 
machen das Radfahren in der Stadt 
attraktiver“, erklärte OB Wolff.
Um den Verkehr in der Pforzheimer 
Straße zu beruhigen und im Gegenzug 
die Radroute attraktiver zu machen, 
wurde an der Kreuzung Pforzheimer 
Straße/ Friedrichstraße auf Höhe 
der Bäckerei Leonhard die Vorfahrt 
geändert: Zukünftig hat der Verkehr 
auf der Friedrichstraße Vorfahrt. Au-
ßerdem ist die Fahrradstraße ab der 
Einmündung Georg-Wörner-Straße 

durchgehend bevorrechtigt. 
Als Fahrradstraße ist die Friedrichstra-
ße nun grundsätzlich dem Radverkehr 
vorbehalten. Lediglich Anlieger mit 
ihren Kraftfahrzeugen sowie Elektro-
kleinstfahrzeuge wie E-Scooter dürfen 
die Friedrichstraße noch befahren. 
Reiner Durchfahrtsverkehr mit Kraft-
fahrzeugen ohne Ziel oder Start in der 
Friedrichstraße ist verboten. Wer aus 
der Bessergasse oder Pfluggasse nur 
über die Friedrichstraße ausfahren 
kann, gilt auch als Anlieger. 
Auf der Fahrradstraße beträgt die zu-
lässige Höchstgeschwindigkeit 30 Stun-
denkilometer. Radfahrer dürfen sogar 
nebeneinanderfahren. Führer von 
Kraftfahrzeugen müssen besondere 
Rücksicht auf Radfahrer nehmen und 
ggf. die Geschwindigkeit reduzieren – 
der Radverkehr darf weder gefährdet 
noch behindert werden. 
Flankierend wurde in der Pforzheimer 
Straße zwischen Unterer Kirchgasse 
und Friedrichstraße ein Radfahrstrei-
fen für die Fahrtrichtung Nord einge-
richtet, damit die Radroute in beiden 
Richtungen durchgängig ist. 

Christine Klein, die stellvertretende Leiterin des Ordnungsamts, 
gibt Ihnen hier einen Überblick, was Sie bei der Landtagswahl am 
14.03.2021 in den Urnenwahllokalen beachten müssen:

Wahllokale:
Es gibt teilweise Änderungen der Wahllokale. Manche Wahllokale waren 
aufgrund der Größe nicht geeignet, um die Hygieneanforderungen nach der 
Corona-Verordnung einhalten zu können. Zudem wurden die Urnenwahllokale 
von 29 auf 20 reduziert, da mit einem vermehrten Andrang an Briefwählern 
zu rechnen ist. Die Wählerinnen und Wähler werden gebeten vor dem Gang 
ins Wahllokal in der Wahlbenachrichtigung nachzuschauen, wo sich das ent-
sprechende Wahllokal befindet.

Maskenpflicht:
Im gesamten Wahlgebäude gilt die Maskenpflicht. Die Wählerinnen und Wäh-
ler sind verpflichtet eine OP-Maske oder eine FFP-2 Maske zu tragen - außer 
Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr und Personen, die eine ärztliche 
Bescheinigung vorweisen können.

Abstandsregeln:
Im Wahlgebäude ist stets zu anderen Personen ein Mindestabstand von 1,50 
Metern einzuhalten. Es gibt Markierungen am Boden und - wenn räumlich 
möglich – getrennte Ein- und Ausgänge. Es kann aufgrund der beschränkten 
Personenanzahl im Wahllokal zu kurzen Wartezeiten kommen.

Desinfektion:
Vor Betreten des Wahllokals muss sich jede Person die Hände desinfizieren. 
Die Kontaktflächen werden regelmäßig vom Wahlvorstand gereinigt.

Zutrittsverbote:
Der Zutritt zu den Wahllokalen ist Personen untersagt, die in Kontakt zu einer 
mit Corona infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem letzten 
Kontakt noch nicht zehn Tage vergangen sind oder Personen, die Symptome 
einer Corona-Infektion, namentlich Fieber, trockener Husten oder Störung 
des Geschmacks- oder Geruchssinns, aufweisen.

Schreibstifte:
Alle Wähler können ihre eigenen Kugelschreiber am Wahltag mitbringen 
und benutzen.

In den vergangenen Wochen fanden mehrere Schulungen für die rund 300 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer statt. Foto: Stadt 
Bretten 

Schulung der Wahlhelferinnen und Wahlhelfer

Nach einer letzten Schulung für Wahl-
helferinnen und Wahlhelfer sowie 
Reservewahlhelfer in der vergangenen 
Woche sind nun alle Beteiligten für die 
Landtagswahl am 14. März gerüstet. In 
diesem Jahr wurde der Schwerpunkt 
der Schulungen auf die Einhaltung der 
für jedes Wahllokal individuell entwi-
ckelten und vor Ort abgestimmten Hy-
gienekonzepte gelegt. Diese beinhalten 
neben einem Mindestabstand von 1,5 
Metern, das Desinfizieren der Hände 
und das grundsätzliche Tragen einer 

medizinischen Maske oder eines Atem-
schutzes, der die Anforderungen der 
Standards FFP2 (DIN EN 149:2001), 
KN95, N95 oder eines vergleichbaren 
Standards erfüllt. "Wir haben um-
fangreiche Sicherheitsvorkehrungen 
getroffen, damit alle Beteiligten in den 
Wahllokalen, Wähler und Wahlhelfer, 
geschützt sind", informiert Simon Bolg, 
Leiter des Brettener Ordnungsamts. 
"Deshalb bieten wir auch auf freiwilliger 
Basis Schnelltests für alle Wahlhelfer 
an."

Die Wohngeld - und Rentenstelle bittet um Beachtung:

Am Montag 15.03.2021 und Dienstag 16.03.2021 ist die Wohngeld- und 
Rentenstelle aufgrund einer Weiterbildung geschlossen. Wir bitten um Ver-
ständnis und Beachtung.

Sprechtage

Pforzheimer Straße: An der Kreuzung Pforzheimer Straße/ Friedrichstraße auf Höhe der Bäckerei Leonhard wurde die 
Vorfahrt geändert: Zukünftig hat der Verkehr auf der Friedrichstraße Vorfahrt.                          Foto: Stadt Bretten

Am Dienstag haben die Abbrucharbei-
ten für den Umbau und die Erweite-
rung des evangelischen Kindergartens 
in Ruit begonnen. Fehlende Räumlich-
keiten wie eine Küche und ein separa-
ter Schlafraum und das sanierungsbe-
dürftige Gebäude aus dem Jahre 1964 
hatten machten den Bau erforderlich. 
Ein historischer Tag sei heute, denn 
einige Jahre habe es von den ersten 
Überlegungen bis zum Baubeginn 
gedauert, erklärte Oberbürgermeister 
Martin Wolff und Bürgermeister Mi-
chael Nöltner zitierte Kindergartenlei-
terin Sandra Gamer mit den Worten: 
„So weit wie jetzt waren wir noch nie“. 
Es wird nun ein Gemeinschaftsprojekt 
der evangelischen Kirchengemeinde 
Ruit, der Evangelischen Landeskirche 
Baden und der Stadt Bretten, die ein 
angrenzendes Anwesen erworben hat 
und in deren Eigentum der entste-
hende Neubau liegen wird. Das neue 

Gebäude wird in Holzbauweise mit 
einem begrünten Flachdach vom Archi-
tekturbüro wwz durch den Brettener 
Architekten Marcus Weiss umgesetzt 
und über ein Foyer mit dem Hauptge-
bäude verbunden sein. Beheizt wird 
der Kindergarten zukünftig durch eine 
klimaneutrale Wärmepumpe, die auf 
dem Flachdach platziert wird und die 
die Umgebungsluft als Wärmequelle 
nutzt. Durch den Grundstückserwerb 
wurde der Außenbereich des Kin-
dergartens erweitert. Die Baukosten 
belaufen sich derzeit auf 1,55 Millio-
nen Euro. Die Erdarbeiten starten im 
Frühjahr 2021, nach den Sommerferien 
im nächsten Jahr soll das umgebaute 
Hauptgebäude wieder seine Pforten 
öffnen. Bis dahin ist der Kindergarten 
temporär in einer Containeranlage 
der Städtischen Wohnungsbau auf der 
Festwiese untergebracht.

Baggerbiss am Kindergarten 
Krabbennest in Ruit

(v. l.) Erleichterung über den Start der Bau- und Sanierungsarbeiten bei v.l. Stadtrat Otto Mansdörfer, Pfarrerin Annemarie 
Czetsch von der evangelischen Kirchengemeinde gab dem Baustart den Segen, die Leiterin des Kindergartens Krabbennest 
Sandra Gamer, Architekt Marcus Weiss, OB Martin Wolff, Ortsvorsteher Aaron Treut und Bürgermeister Michael Nöltner vor 
dem Gebäude, das als erstes abgerissen wird.                          Foto: Stadt Bretten
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Der Stadtteil Neibsheim bietet gleich 
fünf Wanderwege verschiedener 
Länge und Schwierigkeitsgrade. Jede 
der Routen hat einen besonderen 
Schwerpunkt und gibt den Wanderern 
einen Einblick in die Umgebung, 
Geschichte und Sehenswürdigkeiten 
des Stadtteils. Alle Touren starten 
am Sportplatz in der Talbachstraße. 
Während die Strecke „Neibsheimer 
Sehenswürdigkeiten“ eine Mischung 
aus historischen und neuzeitlichen Se-
henswürdigkeiten in den Fokus stellt, 
führen der sogenannte „Sonnenweg“ 
und die Route zu den „Spuren der Ge-
markung“ direkt in die schöne Natur 
der Kraichgaulandschaft. In und um 
Neibsheim gibt es außergewöhnlich 
viele Wegkreuze und Bildstöcke, die 

Wanderwege Neibsheim – von Wegkreuzen und Kapellen zum Platz an der Sonne

im Mittelpunkt eines weiteren Wan-
derwegs stehen. 
Für eine abendliche Runde ist der 
Weg mit der blauen Markierung und 
dem Namen „Kapellen rund um 
Neibsheim“ ideal. Mit 6,2 Kilometern 
und nur 100 Höhenmetern ist er auch 
für ungeübte Wanderer gut unter zwei 
Stunden zu bewältigen. Die Wande-
rung führt zuerst in den Ort zur klei-
nen Kapelle beim Pfarrhaus und dann 
weiter zur Grotte im alten Friedhof bei 
der Pfrarrkirche St. Mauritius. Von 
hier aus geht es in südlicher Richtung 
in den Wald zur Antoniuskapelle im 
Michental, die im Jahre 1845 erbaut 
wurde – ein wunderschöner Ort zum 
Verweilen und die Ruhe zu genießen. 
Weiter geht es Richtung Büchig zur 

Kapelle am goldenen Kreuz, um von 
dort über das Geistloch zur Marien-
kapelle am Adlersberg zu gelangen. 
Diese wurde am 9. September 1737 
eingeweiht und ist wohl die bekanntes-
te Kapelle des Weges. Links weg führt 
uns der Weg dann wieder zurück zum 
Ausgangspunkt der Route.

Für weitere Infos zu den Wegen 
besuchen Sie die Seite www.erlebe-
bretten.de. Hier können Sie sich auch 
das Wanderbooklet herunterladen 

oder kontaktieren Sie die Tourist-Info 
Bretten. Sie steht Ihnen telefonisch, 
per Email oder nach vorheriger Ter-
minvereinbarung per „Collect-Service“ 
zur Verfügung:
Tourist-Info Bretten
Melanchthonstr. 3
75015 Bretten
Tel.: 07252 58371-0
Email: tourist-info@bretten
www.erlebe-bretten.de
Öffnungszeiten:
Mo-Do 9-18 Uhr und Fr 9-13 Uhr

Der Kapellenweg ist mit seinen 6,2 Kilometern und nur 100 Höhenmetern auch für ungeüb-
te Wanderer gut zu bewältigen.               Foto: Thomas Rebel

Wanderweg „Kapellen rund um Neibsheim“ / Quelle: Lieblingstouren rund um Bretten

Der Stadtteil Neibsheim, welcher seit 
dem 01.03.1972 zu Bretten gehört, 
bildet den nächsten Teil unserer Reihe 
der Stadtporträts. Neibsheim wurde 
im Jahr 770 das erste Mal urkundlich 
erwähnt – allerdings damals noch unter 
dem Namen „Nichbodesheim“, der 
vermutlich auf das Heim eines Mannes 
namens Nichtbot hinwies. Im Laufe 
der Zeit wurde daraus unter anderem 
„Nipotsheim“, bis sich der heutige Name 
Neibsheim fand. Im Jahr 2020 sollte 
eigentlich ein großes Fest anlässlich des 
1250-jährigen Stadtjubiläums stattfinden, 
welches leider auf Grund der Corona-
Pandemie nicht im geplanten Rahmen 
gefeiert werden konnte. Generell legt 
die Neibsheimer Dorfgemeinschaft viel 
Wert auf gemeinsame Feiern, 
so gibt es das alljährliche Som-
mernachtsfest in der Dorfmitte 
und die traditionelle „Martini-
Kerwe“, bei der immer der 
Jahrgang, der im jeweiligen Jahr 
volljährig wird, die Kerwe-Rede 
vorbereitet. Im Jubiläumsjahr 
hat man sich, soweit die Regeln es zu-
ließen, an jedem ersten Montag eines 
Monats am Dorfbrunnen getroffen, um 
beim sogenannten “Brunnenviertel” 
etwas Zeit miteinander zu verbringen. 
Früher muss in Neibsheim eine obere 
und eine untere Burg vorhanden ge-
wesen sein, von denen es noch zwei 
Grundrissskizzen gibt. Bei Grabungen 
des Landesamtes für Denkmalpflege 
wurden kürzlich Mauern gefunden, die 
vermutlich Überreste der Oberen Burg 
sind. Diese stand wahrscheinlich an der 
Stelle des „Schlossbuckels“ nordöstlich 
von Neibsheim. Die Untere Burg befand 
sich wahrscheinlich beim „Schafgraben“. 
Die Untere Burg wurde Ende des 19. 
Jahrhunderts von einem Raubritter 
namens „Schnapphahn“ geplündert 

Stadtteil-Spezial

Neibsheim

und in Brand gesetzt.Im Hochmittelalter 
hatte das Dorf sogar einen eigenen Orts-
adel, die Herren von Nipotsheim. Die 
Bevölkerung musste während und nach 
dem 30-jährigen Krieg viel Leid über sich 
ergehen lassen, denn Neibsheim brauchte 
rund 40 Jahre, um sich von den Folgen 
des Krieges zu erholen und musste in 
dieser Zeit noch dazu eine Plünderung 
über sich ergehen lassen. Wissen Sie, 
wieso die Neibsheimer Bewohner früher 
von ihren Nachbarn „Spatzen“ genannt 
wurden? Für diesen Necknamen ist eine 
Theorie ideenreicher als die andere: Eine 
Vermutung ist, dass es in Neibsheim 
einfach besonders viele Spatzen gegeben 
hat, weshalb die Bewohner irgendwann 
selbst so genannt wurden. Eine andere 

Erklärung ist, dass diese früher 
zu ihren Nachbarn so frech 
waren, wie es normalerweise 
typisch für Spatzen ist. Außer-
dem werden die Neibsheimer 
auch „Kreizköpf“ genannt, was 
auf die früher fast ausschließ-
lich katholische Bevölkerung 

zurückzuführen ist, die sich sehr oft 
bekreuzigte.  
Das Wappen des Stadtteils zeigt ein 
grünes Kleeblatt, welches bereits 1796 
auf den Grenzsteinen als Dorfzeichen 
benutzt wurde. Trotz der Strapazen wäh-
rend der Kriegszeit hat sich Neibsheim 
über die Jahre zu einer beliebten Wohn-
gemeinde entwickelt. Mit einem breiten 
Angebot an Vereinen und der Versorgung 
durch Bäcker und Metzger ist das Dorf 
auch für junge Leute ein Anziehpunkt, 
die Freitag- oder Samstagabend auch 
gerne mal die wieder eröffnete Ziegel-
hütte als Treffpunkt nutzen. Auch an-
sonsten kann man bei einem Streifzug 
durch und um Neibsheim die engen 
Gässchen entdecken und die typische 
Kraichgauer Landschaft genießen. 

Blick auf die Neibsheimer Kirche St. Mauritius.          Foto: Claudia Herr

Blick auf die Marienkapelle         Foto: Thomas Rebel

ren Bücherfreunden etwas über ein 
tolles Buch zu erzählen - am besten 
natürlich eines aus der Stadtbücherei. 
Der Fantasie sind dabei keine Grenzen 
gesetzt, um eine Szene aus einem Buch 
nachzustellen oder nachzuspielen. Das 
fertige Video oder auch Foto geht 
dann per Mail an stadtbuecherei@
bretten.de und zwar so gestaltet, dass 
der Buchtitel geheim bleibt, eine klei-
ne Rätselaufgabe sozusagen. Die
Werke werden anschließend auf der 
Website der Stadtbücherei veröffent-
licht und die besten Bookfluencer 
belohnt. 
Nähere Infos und auch Regeln, die 
es zu beachten gilt, gibt es auf www.
bretten.de/tourismus-kultur-freizeit/
stadtbuecherei oder telefonisch unter 
07252 957613.

Um welchen Science Fiction kännte es sich 
wohl handeln?                 Foto: privat

Freuen sich über die künstlerische Belebung der Innenstadt: v.l. Oberbürgermeister Martin 
Wolff, Künstler Joachim Czichon, Künstlerin und Initiatorin Judith Fritz und Petra Sauer, 
Inhaberin des ehemaligen Schuh-Sauer.               Foto: Stadt Bretten 

Beine gestellt wurde, von Joachim 
Czichon und Judith Fritz im Beisein 
von Oberbürgermeister Martin Wolff 
und der Inhaberin des ehemaligen 
Schuhgeschäfts Sauer, Petra Sauer, 
am vergangenen Freitag. "Man merkt 
erst jetzt, wo die Kunst nicht mehr 
frei verfügbar ist, wie wichtig sie für 
uns alle ist. Ich möchte gerade jetzt 
ein Zeichen setzen, dass wir uns nicht 
unterkriegen lassen", betonte Joachim 
Czichon. Seine Werke „come together 
1“, 2019/2020 und „come together 
2“, 2020 (je 90 x 130 cm, Aquatec auf 
Leinwand) sind noch bis 12. März im 
ehemaligen Schuh-Sauer, Weißhofer-
str. 14, zu sehen. Der  ursprünglich von 
der Figur herkommende Künstler lebt 
und arbeitet seit 2017 in Knittlingen.
"Kunst braucht Betrachter und die Ak-
tion setzt genau die richtigen Impulse. 
Ich freue mich, dass wir regional so 
viele tolle Künstler haben, die uns mit 
ihren Werken Lust auf mehr machen", 
hob Oberbürgermeister Martin Wolff 
im Rahmen der Eröffnung hervor.
Im Anschluss, vom 13. bis 19. März,   
sind die Werke „Hypnos oder Tha-
natos“ (2020 Nussbaum, 55 x 28 x 36 
cm), „Widerstand in Bewegung“ (2020 
Tempera auf Hartfaser, 110 x 90 cm) 
und „pränatale Schwingungen“ (2020 
Tempera auf Leinwand, 100 x 120 cm

des Brettener Künstlers Willi Gilli 
zu sehen. Der in Slovenien geborene 
Künstler Willi Gilli ist in Bretten tief 
verwurzelt. Seine Arbeiten (u.a. Bäder-
welten und Skulptur in der Friedrichs-
straße) prägen das Stadtbild.
„Die Arbeiten sind alle in dem Mehltau 
des verordneten Stillstands entstanden, 
eine poetisch- lyrische Form von Ma-
lerei als Widerstand und Atemmaske 
für Kopf und Wesen, ohne die es kein 
Überleben gäbe. Schön, dass dank 
dieser Idee die Arbeiten auch wieder 
ein Publikum finden.“ (Willi Gilli)

„Im Rahmen der Möglichkeiten“ - Eröffnung des Kunstfensters im ehemaligen Schuh-Sauer

Mit dem Ausstellungsprojekt „Im 
Rahmen der Möglichkeiten“ prä-
sentieren bis Ende Mai sechs Künst-
lerinnen und Künstler ihre Arbeiten 
jeweils im wöchentlichen Wechsel. 
Gezeigt werden Arbeiten von Joachim 
Czichon, Willi Gilli, Benedikt Forster, 
Conrad Jakob Schmitz, Judith Fritz, 
Manfred Binzer in einem der leeren 
Schaufenster der Brettener Innenstadt 
- kleiner Radius, neuer Blick.
Initiatorin des Projekts ist die 
Brettener Künstlerin Judith Fritz, die 

positive Impulse in dieser schwierigen 
Zeit setzen möchte. "Gerade, da aktu-
ell noch viele Bereiche auf Grund der 
Corona-Pandemie geschlossen sind, 
kann ein Projekt wie das Kunstfenster 
die Kunst zu den Betrachtern bringen 
und jede Woche aufs Neue zu einem 
Gespräch anregen. Ich bin sehr dank-
bar, dass diese Ausstellung möglich 
ist", so Judith Fritz.
Eröffnet wurde das Ausstellungspro-
jekt, das in Zusammenarbeit mit dem 
Amt für Bildung und Kultur auf die 

Vom 13. bis 19. März werden Werke von Willi 
Gilli präsentiert.         Foto: Werner Schmidt

Die Bundesländer haben im Zuge der Corona-Pandemie eine Tourismus-Of-
fensive zum Thema „Entdecke Deutschland - Neue Wege durch ein vertrautes 
Land“ gestartet. Auch unsere schöne Stadt Bretten wurde hier aufgenommen 
und ist nun unter der Rubrik „Faszination Fachwerk in Baden-Württemberg – 4 
Lieblingsorte“ auf www.entdecke-deutschland.de zu finden. Eine tolle Aktion 
für unsere Kleinstadtperle!

Bretten bei „Entdecke Deutschland“

Das Fachwerkensemble am Brettener Marktplatz.           Foto: Corinna Stein

Unter stadtbuecherei@bretten.de oder 
07252 957614 sind ab sofort Termin-
buchungen zur Medienausleihe 
möglich. Nach Angabe von Leseaus-
weisnummer, Mediengruppenwunsch 
(zum Beispiel Erwachsenenliteratur 
oder Kinderbuch) und Anzahl der 
begleitenden eigenen Kinder können 
individuelle Zeitfenster von je 30 
Minuten gewählt werden, um endlich 
wieder selbst an den Regalen entlang 
zu streifen und nach Belieben vor Ort 
auszuleihen. Die detaillierten Anga-
ben sind notwendig, damit das Team 
der Stadtbücherei den Besucherstrom 
in den teilweise beengten Räumlich-
keiten der Bücherei im Vorfeld coro-
nakonform organisieren kann.
Selbstverständlich bleibt der Buchpa-
ketservice weiter bestehen. Wer sich 

nicht lange aufhalten möchte, darf 
wie bisher seine Wünsche äußern 
und nach Terminvereinbarung an der 
Eingangstür kontaktlos abholen.
Es wird darauf hingewiesen, dass 
entliehene Medien nun nicht mehr 
automatisch verlängert werden.
Der gesamte Ausleihbetrieb findet 
nur nach vorheriger Terminvergabe 
und unter Einhaltung der aktuellen 
Hygieneregeln statt.

Die neue Aktion der Stadtbüche-
rei ist angelaufen und mittlerweile 
ein neues Bookfluencer-Rätsel ein-
getroffen. Dahinter verbirgt sich ein 
brandaktueller Science Fiction für 
Erwachsene…. Wer hat eine Idee?
Noch bis mindestens Ende März kann 
Jeder mitmachen, der Lust hat, ande-

Aktuelles aus der Stadtbücherei: Click & Meet und kreative Bookfluencer
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Stadt Bretten
Bildung und Kultur
Untere Kirchgasse 9
75015 Bretten

Öffnungszeiten: 
Mo-Do 9-18 Uhr, Fr 9-13 Uhr 
www.erlebe-bretten.de

Tourist-Info Bretten
Melanchthonstr. 3  
Tel.: 07252 58371-0 
Email: touristinfo@bretten

Fokussiert und konzentriert im Job, AM 50702

Im Berufsalltag wird eine gesteigerte geistige Leistungsfähigkeit erwartet. 
Doch die eigene Konzentration als Basis jeder guten Leistung wird nicht 
selten durch zahlreiche Einlüsse untergraben. In diesem Web-Seminar 
werden Sie Ihre persönlichen Störenfriede der Konzentration identiizieren.
Zwischen den einzelnen Terminen wird es einen von der Dozentin be-
gleiteten Austausch geben. 
Do 15.04, 19:00-20:00 Uhr, 3 mal, EUR 48,00

Sicher unterwegs in sozialen Medien, AM 11106

Der Workshop richtet sich an Menschen, die sich berulich in und über so-
ziale Medien austauschen oder planen, sich auszutauschen oder Kunden 
zu gewinnen. Im Fokus steht hier insbesondere die rechtliche Analyse.
Do 22.04., 18:00-19:30 Uhr, 3 mal, EUR 32,00

Lecker, locker, selbstgemacht - Frühlings-Kräuter-Küche, AM 

30531

Mit Gänseblümchen, Löwenzahn, Giersch oder Bärlauch lassen sich 
leckere Gerichte zubereiten. 
Fr 30.04., 18:00-20:00 Uhr, EUR 14,00 

B.O.P. : acht Bausteine für die eigenen vier Wände, AM 30232

Hier inden Sie Muskeltraining für die Bereiche Bauch, Oberschenkel 
und Po. Für trainingsbezogene Rückfragen ist die Trainerin für die Teil-

vhs Bretten
Melanchthonstr. 3  
Tel.: 07252 58371-0 
Email: vhs@bretten

Einführung der Telematikinfrastruktur im Gesundheitswesen - 

eine aktuelle Standortbestimmung, AM 30307

Die Digitalisierung des Gesundheitswesens soll über die Einführung 
einer digitalen Informations- und Kommunikationsstruktur vorangetrie-
ben werden. Um auf sicherer Grundlage miteinander kommunizieren 
zu können, bedarf es einer abgestimmten Telematikinfrastruktur (TI). 
YouTube Link für die Teilnahme: https://youtu.be/7lrqi58qntY
Di 23.03., 18:00-19:00 Uhr, Teilnahme kostenlos, Anmeldung erforderlich.

Aquarellmalerei nach Natur und Jahreszeiten, AM 20722

Kreative Klecksereien, Tupfen, Sprenkel, Farbe ließen lassen, loslas-
sen, Kopf aus - Farbe an. Mit Stift und Pinsel geht es weiter. Es steht 
nicht das Abbild des Motivs im Vordergrund, sondern unsere eigene 
persönliche Interpretation. Wir malen gemeinsam in der Gruppe, tau-
schen uns aus, können miteinander Kreatives entwickeln und Spaß 
haben. Sie benötigen keine Vorkenntnisse. 
Di 13.04., 19:00-20:30 Uhr, 5 mal, EUR 57,00

Volkshochschule Bretten

Online-Kurse und Webseminare

nehmenden erreichbar. 
Kursbeginn jederzeit möglich. Anmeldeschluss: 30.06. Die Anmeldung hat mindestens 

bis zum 01.09.21 Bestand, EUR 26,00

Smart Democracy: Die Digitalisierung der Gesellschaft -  

Beitrag zu einer nachhaltigen Transformation?, AM 10401

Was bedeutet die Digitalisierung für die so drängende sozial-ökologische 
Transformation unserer Gesellschaft? Bedeutet „mehr“ Digitalisierung 
auch einen Beitrag für den Klimaschutz? Wie können wir verhindern, 
dass Efizienzgewinne durch Reboundeffekte wieder verloren gehen? 
Und wie hoch ist überhaupt der Energiebedarf der digitalen Vernetzung? 
Diskutieren Sie mit unseren Expert*innen 
Mi 17.03., 19:00-21:00 Uhr, Teilnahme kostenlos
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Freiwilligendienste
zum 01.09.2021:
● freiwilliges soziales Jahr im
 Kindergarten Drachenburg, an der
 Johann-Peter-Hebel-Schule oder
 an der Pestalozzischule
● freiwilliges soziales Jahr /
 Bundesfreiwilligendienst im
 Feuerwehrhaus

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen
wir uns über Deine Bewerbung (Anschreiben,
Lebenslauf, Schulzeugnisse, Praktikumsnachweise)
bis 

BRETTENInteressiert?

Fragen beantwortet Dir
gerne:

Lena Frick
���07252/921-131
��lena.frick@bretten.de
� www.bretten.de

Facebook     Instagram

Stadtteilnachrichten

Die gängige Praxis, pf lanzliche Abfäl-
le durch Verbrennen zu beseitigen, 
entspricht nicht mehr den heutigen 
umweltrechtlichen Anforderungen. In 
Baden-Württemberg darf zwar ausnahms-
weise Grünabfall, der im Außenbereich auf 
landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutz-
ten Grundstücken anfällt, dort verbrannt 
werden. Diese Ausnahmen sind jedoch 
zwischenzeitlich strenger auszulegen. Das 
betrifft sowohl Landwirte, Gärtner als 
auch Privatpersonen. Landwirtschaftliche 
Abfälle und Gartenabfälle sollten am bes-
ten verwertet werden. Man kann die Grün-
abfälle verrotten lassen, indem man sie 
liegen lässt, untergräbt, unterpflügt oder 
auf dem eigenen Grundstück kompostiert. 
Darüber hinaus können Gartenabfälle bei 
den Grünabstellsammelplätzen des Land-
kreises Karlsruhe in haushaltsüblicher 
Menge abgegeben werden. Gewerbebe-
triebe (Landwirte, Gärtner etc.) müssen 
die Abfälle vorrangig selbst verwerten 

Nur noch in Ausnahmefällen zulässig: Dass offene Verbrennen von pflanzlichen Abfällen
oder können auch direkte Anlieferungen 
an geeignete Verwertungsanlagen (z.B. 
Kompostieranlagen, Biomassekraftwerke) 
vornehmen. Nur noch in den Fällen, in 
denen die pflanzlichen Abfälle nicht auf 
dem Grundstück belassen werden können 
und eine Abfuhr technisch nicht möglich 
oder unzumutbar ist (z. B. sehr steile 
und schwer zugängliche Flächen), darf 
eine Beseitigung durch Verbrennen im 
Außenbereich durchgeführt werden. Eine 
Ausnahme stellt auch mit Feuerbrand befal-
lenes Pflanzenmaterial dar, da dies nicht in 
die Kompostierung gegeben werden darf.
Sofern ein nachweislicher Ausnahmefall 
gegeben ist, dürfen die pflanzlichen Abfälle 
im Außenbereich verbrannt werden. In die-
sem Fall sind jedoch wichtige Regeln zu be-
achten: Ein flächenhaftes Abbrennen oder 
Mitverbrennen von Altholz und anderen 
Abfällen ist verboten. Die Abfälle sind zu 
Haufen zusammenzufassen. Um sicherzu-
stellen, dass keine Tiere in Mitleidenschaft 

Auch wenn coronabedingt viele Veran-
staltungen abgesagt wurden und nur 
wenige Aktivitäten möglich waren, 
möchte die Stadt Bretten auch 2021 
das vielfältige und herausragende 
ehrenamtliche Engagement Brettener 
Bürger im Rahmen eines Ehrenabends 
würdigen. Dieser Ehrenabend ist für 
den Freitag, 22. Oktober 2021 geplant. 
Bei der Veranstaltung werden Aus-
zeichnungen für die Zugehörigkeit 
zur Freiwilligen Feuerwehr im aktiven 
Dienst verliehen, verdiente ehren-
amtlich tätige Vereinsmitarbeiter, 
Blutspender und Lebensretter geehrt, 
sowie gegebenenfalls Ehrungen für 
langjährige ehrenamtliche Tätig-
keit vorgenommen. Herausragende 
Leistung in sonstigen Bereichen, 
beispielsweise eine Auszeichnung bei 
einem Wettbewerb oder besondere 
berufliche Erfolge, wie der Erwerb des 
Silbernen oder Goldenen Meisterbrie-
fes, werden ebenfalls belohnt. 
Nach § 3 der Ehrenordnung der 
Stadt Bretten vom 01. Oktober 2019 
wird die Ehrennadel für verdiente, 
ehrenamtlich Tätige in Vereinen oder 
sonstigen Bereichen an Persönlich-
keiten verliehen, die sich während 
jahrelanger, ehrenamtlicher Tätigkeit 

Aufruf zur Einreichung von 
Vorschlägen für Ehrungen

in der Vorstandschaft und in sonstigen 
Einzelfällen in den Vereinen der Stadt 
Bretten oder in sonstigem ehrenamt-
lich herausragendem Engagement be-
sondere Verdienste erworben und da-
mit besonderen Bürgersinn bewiesen 
haben. Sie erhalten nach 10 Jahren die 
Ehrennadel in Bronze, nach 15 Jahren 
die Ehrennadel in Silber und nach 20 
Jahren die Ehrennadel in Gold. 
Aufgerufen sind nun die Vertreter der 
Vereine, aber auch Verantwortliche 
anderer Organisationen, uns langjährig 
ehrenamtlich Tätige zu nennen und 
Ehrungsvorschläge nach der Ehrenord-
nung der Stadt Bretten bis spätestens 
zum 30. April 2021 abzugeben. 

Die Ehrungsordnung können Sie auf 
unserer Homepage nachlesen. Dort 
finden Sie auch unter http://www.
bretten.de/stadt-rathaus-verwaltung/
formulare den entsprechenden Antrag 
auf Verleihung der Ehrennadel zum 
Download. Vorschläge für Ehrungen 
in sonstigen Bereichen können Sie uns 
gerne, mit kurzer Begründung, per 
Email zukommen lassen. Für weitere 
Auskünfte stehen wir Ihnen gerne un-
ter Tel. 07252/921-106, Email: stadt@
bretten.de zur Verfügung.

Bauerbach

Einladung zur Sitzung des Ort-
schaftsrates am Montag, 15. März 
2021, 19:00 Uhr, in der Sporthalle 
Bauerbach
Öffentlicher Teil
TOP 1 Bürgerfragestunde
TOP 2 Lebensmittelautomaten                               
-Standort
TOP 3 Baugebiet „Obere Krautgär-
ten“ – Sachstandsbericht
TOP 4 Dirtpark Bauerbach
TOP 5 Bauanträge
TOP 6 Verschiedenes
** 

Mit freundlichen Grüßen 
Torsten Müller
Ortsvorsteher

** Ortschaftsratssitzungen fallen nicht unter das Versammlungsverbot der Ver-

ordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die 

Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 (Corona-Verordnung – CoronaVO). Daher 

können Einwohnerinnen und Einwohner an der Sitzung teilnehmen. 

Besucher werden gebeten ein Formular zur Kontaktaufnahme auszufüllen. 

Dafür ist eigenes Schreibwerkzeug mitzubringen. Dieses Vorgehen ist aus-

nahmsweise erforderlich, um gegebenenfalls Infektionsketten nachvollziehen zu 

können. 

In den Räumlichkeiten ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht. 

Als Mund-Nasen-Bedeckung gelten medizinische Masken wie OP-Masken oder 

FFP2-Masken, respektive Masken der Normen KN95/N95.

Dürrenbüchig

Einladung zur Sitzung des Ort-
schaftsrates Dürrenbüchig am 
Mittwoch, 24.03.2021 um 19:00 Uhr 
Halle Dorfgemeinschaftshaus Dür-
renbüchig
Tagesordnung: 
TOP 1: Fragen und Anregungen der  
             Bürger
TOP 2: Alter Kindergarten -Sanierung
TOP 3: Verkaufsautomat
TOP 4: Spielplatz - Gestaltung
TOP 5: Friedhof – Gestaltung Baum 
             gräber
TOP 6: Wanderwege
TOP 7: Teich
TOP 8: Hochbehälter
TOP 9: Verschiedenes
** 

Mit freundlichen Grüßen
Frank Kremser
Ortsvorsteher

Neibsheim

Altpapiersammlung
Die Ministranten führen am Samstag, 
den 13.03.2021 wieder eine Altpapier-
sammlung durch. Papier und Kartona-
gen können zwischen 8:30 Uhr und 14 
Uhr am Parkplatz bei der Talbachhalle 
angeliefert werden. Sie werden gebe-
ten, im Fahrzeug sitzen zu bleiben. 
Falls Ihnen eine Anlieferung nicht 
möglich ist, melden Sie sich bitte per 
Mail an max@diehauks.de 

Rinklingen

Einladung zur öffentlichen Sitzung 
des Ortschaftsrates am Donnerstag, 
den 25.03.2021, um 19.00 Uhr, in die 
Sporthalle in Rinklingen.
Tagesordnung
TOP 1: Bürgerfragestunde
TOP 2: Bericht zum Haushalt 2021   
der Stadt Bretten
TOP 3: Verwendung Sonderhaushalts     
mittel 2021
TOP 4: Neugestaltung Friedhofsvor-
platz - aktueller Stand
TOP 5: Wanderwege rund um den 
Grillplatz
TOP 6: Platz „3 Eichen“ - aktueller 
Stand
TOP 7: Aktuelles 
TOP 8: Bekanntgaben und Verschie-
denes
** 

Mit freundlichen Grüßen
Timo Hagino
Ortsvorsteher

Öffnungszeiten Deponie und Wertstoff-
hof in Bretten-Sprantal am Montag 
22.03.2021 und Dienstag 23.03.2021

Aufgrund der erforderlichen Nacheichung der Fahrzeugwaage, ist die Deponie 
und Recyclinganlage Bretten "Damenknie" mit Wertstoffhof 
• am Montag, den 22.03.2021, nur eingeschränkt befahrbar. Hier ist mit 

erheblichen Wartezeiten zu rechnen.

• am Dienstag, den 23.03.2021 sind keine Wiegungen möglich. An diesem 
Tag ist die Deponie komplett geschlossen.

Nachdem Impfungen bisher lediglich in den Impfzentren und durch mo-
bile Impfteams in Pflegeeinrichtungen möglich waren, soll es nun bald die 
Möglichkeit geben, sich auch in Bretten impfen zu lassen. Geplant ist, die 
Impfungen voraussichtlich ab Anfang April im Brettener Hallensportzentrum 
(Max-Planck-Str. 3, 75015 Bretten) durchzuführen. Hierzu werden gerade alle 
rund 2.000 berechtigten Bürgerinnen und Bürger in Bretten angeschrieben 
und hier im Amtsblatt erhalten Sie die Informationen vorab.

Dieses Angebot richtet sich an in Bretten wohnhafte Menschen über 80 
Jahren, die nicht die Möglichkeit haben, zur Impfung in eine der zentralen 
Impfeinrichtungen zu gelangen. Dadurch soll die Anzahl der durchgeführten 
Impfungen möglichst schnell erhöht werden und besonders gefährdete Per-
sonengruppen geschützt werden. Wenn Sie bereits einen Impftermin in einer 
zentralen Impfeinrichtung vereinbart haben, nehmen Sie diesen bitte wahr. 

Sollten Sie Interesse an einer Impfung gegen COVID-19 in Bretten 
haben, so geben Sie bitte den unten abgedruckten Rückmeldebogen 
bis spätestens 21. März 2021 beim Rathaus (Untere Kirchgasse 9, 75015 
Bretten) ab. Gerne können Sie auch eine E-Mail an impfen@bretten.de sch-
reiben. Eine telefonische Rückmeldung ist leider nicht möglich. 

Nach Ablauf der Rückmeldefrist erhalten Sie möglichst zeitnah die Termine 
für die Erst- und Zweitimpfung. 

Rückmeldebogen zur 
COVID-19 Schutzimpfung

Ich habe Interesse an einer Impfung gegen COVID-19 im Brettener Hallen-
sportzentrum. 

Bitte berücksichtigen Sie mich bei der Terminplanung.

Vorname

Nachname

Strasse und Hausnummer

Postleitzahl

Wohnort

Geburtsdatum

Bretten, den

Unterschrift

Covid-19 Schutzimpfung für 
Menschen über 80 Jahren im 

Brettener Hallensportzentrum möglich

gezogen werden, sind die Abfälle erst 
kurz vor einem eigentlichen Verbrennen 
aufzuschichten. Der Brennungsvorgang 
muss kontrollierbar bleiben (z. B. Pflügen 
eines Randstreifens). Die Abfälle müssen 
so trocken sein, dass sie unter möglichst 
geringer Rauchentwicklung verbrennen. 
Durch Rauchentwicklung dürfen keine 
Verkehrsbehinderungen, keine erhebli-
chen Belästigungen und kein gefahrbrin-
gender Funkenflug entstehen.

Es sind Mindestabstände einzuhalten:

• 200 m von Autobahnen
• 100 Meter von Bundes-, Landes, 

Kreisstraßen
• 50 Meter von Gebäuden und Baum-

beständen.
Bei starkem Wind und in der Zeit zwischen 
Sonnenuntergang und Sonnenaufgang darf 
nicht verbrannt werden. Feuer und Glut 
müssen beim Verlassen der Feuerstelle 
erloschen sein. Das Verbrennen größerer 

Mengen pf lanzlicher Abfälle ist beim 
Ordnungsamt der Stadt Bretten vorher 
anzuzeigen. Den dazugehörigen Vordruck 
„Anzeige einer Feuerstelle“ finden Sie auf 
der Homepage www.bretten.de. Auch 
wenn das Verbrennen der pflanzlichen 
Abfälle im Ausnahmefall abfallrechtlich zu-
lässig ist, muss der Verursacher sicherstel-
len, dass sämtliche sonstigen rechtlichen 
Anforderungen (z. B. Naturschutz) erfüllt 
werden. Das Verbrennen von pflanzlichen 
Abfällen innerhalb von Ortschaften ist 
grundsätzlich nicht zulässig. 

Wir weisen darauf hin, dass das Ver-
brennen von pflanzlichen Abfällen ohne 
Vorliegen eines Ausnahmefalls eine Ord-
nungswidrigkeit darstellt, die mit einem 
Bußgeld geahndet werden kann. Bei 
Fragen, ob eine Verbrennung im Einzelfall 
zulässig ist, können Sie sich an Frau Mirjam 
Canelas, Telefon 07252 / 50 45 90, Email 
feuerwehr@bretten.de wenden.
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Mitteilungen aus den Kirchen und religiösen Gemeinschaften 

Evangelische Kirche Kernstadt
Samstag 13.03.2021 
18:30 Uhr Stiftskirche Gottesdienst 
Pfr. Becker-Hinrichs
Sonntag 14.03.2021 
10:00 Uhr Stiftskirche Gottesdienst 
Pfr. Becker-Hinrichs

Stadtteil Büchig 
Sonntag 14.03.2021
09:30 Uhr Gondelsheim Kath. Kirche 
Ökumenischer Gottesdienst
Änderungen sind möglich, bitte bei 
www.dreidabei.de nachsehen

Stadtteil Diedelsheim
Sonntag Laetare 14.03.2021 
10.00 Uhr Diedelsheim Gottesdienst 
Prädkant Volker Geisel
Bitte beachten Sie beim Besuch der 
Gottesdienste, dass eine vorhergehen-
de Anmeldung im Pfarramt oder über 
das Internetportal unserer Homepage 
erforderlich ist. Das Tragen einer me-
dizinischen Maske ist notwendig und 
kann gegen eine Spende am Eingang 
erworben werden! Es gelten weiterhin 
die allgemeinen Hygieneregeln! 

Stadtteil Gölshausen
Sonntag 14.03.2021 
11:15 Uhr Kirche Gottesdienst Pfr. 
D.Becker-Hinrichs

Stadtteil Neibsheim
Sonntag 14.03.2021 
09:30 Uhr Gondelsheim Kath. Kirche 
Ökumenischer Gottesdienst
Änderungen sind möglich, bitte bei 
www.dreidabei.de nachsehen.

Stadtteil Rinklingen
Sonntag 14.03.2021 
10:00 Uhr Gottesdienst mit den Kon-
firmanden Pfrin. A. Czetsch
11:00 Uhr Gottesdienst mit den Kon-
firmanden Pfrin. A. Czetsch

Stadtteil Sprantal
Mittwoch 10.03.2021
19:00 Uhr St. Stephan, Nußbaum Be-
sinnung in der Passionszeit: Maria und 
Johannes unterm Kreuz. Betrachtung 
einer Skulptur des berühmten Schnit-
zers Roman Sledz "Maria" Pfarrer 
Ehmann
Sonntag 14.03.2021
09:00 Uhr St. Wolfgang Sprantal 
10:15 Uhr St. Stephan, Nußbaum
Mittwoch 17.03.2021
19:00 Uhr St. Stephan, Nußbaum 
Besinnung in der Passionszeit: Maria 
und Johannes unterm Kreuz. Betrach-
tung einer Skulptur des berühmten 
Schnitzers Roman Sledz "Weltkugel" 
Pfarrer Ehmann

Katholische Kirche
Kernstadt St. Laurentius
Mittwoch 10.03.2021 
09:00 Uhr Eucharistiefeier Pfr. Maiba
Freitag 12.03.2021 
18:30 Uhr Eucharistiefeier Pfr. Maiba
Samstag 13.03.2021 
18:00 Uhr Eucharistiefeier
Sonntag 14.03.2021 
10:30 Uhr Eucharistiefeier Pfr. Maiba
Sonntag 14.03.2021 
18:00 Uhr Kreuzwegandacht kfd 
Bretten 
Mittwoch 17.03.2021 
09:00 Uhr Eucharistiefeier Pfr. Maiba

Pfarrgemeinde Bauerbach 
St. Peter
Mittwoch 10.03.2021 
08:30 Uhr Rosenkranzgebet 
Mittwoch 10.03.2021 
09:00 Uhr Eucharistiefeier Pfr. Strei-
cher
Samstag 13.03.2021 
08:00 Uhr Rosenkranzgebet - Mari-
engedächtnis 
Sonntag 14.03.2021 
10:30 Uhr Eucharistiefeier Pfr. Strei-
cher
Sonntag 14.03.2021 
18:30 Uhr Kreuzwegandacht 
Mittwoch 17.03.2021 
08:30 Uhr Rosenkranzgebet 

Mittwoch 17.03.2021 
09:00 Uhr Eucharistiefeier Pfr. Strei-
cher

Pfarrgemeinde Büchig Hl. Kreuz
Donnerstag 11.03.2021 
18:00 Uhr Bittgebet für die Kranken 
Donnerstag 11.03.2021 
18:30 Uhr Eucharistiefeier Pfr. Strei-
cher
Samstag 13.03.2021 
16:25 Uhr Salve-Gebet 

Pfarrgemeinde Neibsheim 
St. Mauritius
Freitag 12.03.2021 
18:00 Uhr Rosenkranzgebet 
Freitag 12.03.2021 
18:30 Uhr Eucharistiefeier Pfr. Strei-
cher
Samstag 13.03.2021 
18:30 Uhr Eucharistiefeier Pfr. Strei-
cher

Filialkirche Gondelsheim 
Guter Hirte
Sonntag 14.03.2021 
09:30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst
 
Evangelisch-Freikirchliche 
Gemeinde (Baptisten)
Freitag 12.03.2021 
19.00 Uhr Jugend ONLINE

Sonntag 14.03.2021 
10.00 Uhr Gottesdienst & Livestream 
www.efg-bretten.de Pastor A. Bothe

Liebenzel ler  Gemeinschaf t 
Bretten, Gartenstr. 2 a
Sonntag 14.03.2021  
17.30 Uhr Gottesdienst

Jehovas Zeugen Versammlung 
Bretten
Videokonferenz – Anmeldedaten 
über 07252/5864066 jw-bretten@
mailbox.org 
Freitag 12.03.2021 
19:00 Uhr Nach Schätzen aus Gottes 
Wort graben und daraus lernen / Das 
Gedächtnismahl / Die reine Anbetung 
Jehovas – endlich wiederhergestellt! 
/ (jw.org) 
Sonntag 14.03.2021 
10:00 Uhr Vortrag: Liebe – das Kenn-
zeichen der wahren Christenversamm-
lung und Bibelstudium (jw.org)

Neuapostolische Kirche
Gemeinde Bretten
Heilbronner Str. 13
Die Gottesdienste finden jeweils Sonn-
tag, 9:30 Uhr und Mittwoch 20:00 
Uhr statt. Gottesdienst mit vorheriger 
Anmeldung-Kontaktformular unter 
https://www.nak-bretten. de/bretten/
Kontakt

Biblische Gemeinde Bretten
Am Hagdorn 5
Sonntag 14.03.2021 
11:00 Uhr Gottesdienst

ICF Kraichgau
Salzhofen 7
Sonntag, 14.03.2021 
10:30 Uhr Live-Zoom-Gottesdienst 
aus dem ICF Kraichgau. Predigt 
Thobias Mall - Frei zu bitten. Der 
Link dazu auf unserer Homepage. 
www.icf-kraichgau.de 
Wir streamen unsere Gottesdienste 
um 10:30Uhr und 18:00 Uhr live mit 
Predigt und Worship aus Karlsruhe. 
Mit ICF Insights ab 10:20Uhr und 
17:50 Uhr. Ausstrahlung über Baden 
TV 11:15 Uhr. 
Thema: #JESUS- wir halten zusam-
men: Frei zu bitten - Steffen Beck
Mehr Infos: www.icf-kraichgau.de/
online-church

Bitte    beachten    Sie,  dass  auf  
Grund  der  aktuellen  Situation  
kurzfristige Änderungen möglich 
sind!

Landschaftsschutzgebiete in Dürrenbüchig, Sprantal, Ruit

- Dürrenbüchig mit kleineren ortsnahen LSG, dabei dem ältestes LSG in Bretten

- Sprantal im Tal des Hungergrabens, zu großen Teilen im LSG mit größerflächigen, ortsnahen Streuobstbereichen und streifenförmigen Feldgehölzen

- Ruit im Salzachtal und vollflächig im Naturpark Stromberg-Heuchelberg; größere Flächen mit vielfältigen Gehölzbereichen auch im LSG 

Im 6. und damit letzten Artikel der Berichtsserie des Integrierten 
Stadtentwicklungskonzept Bretten 2016  (ISEK) zu Landschafts-
schutzgebieten (LSG) stellen wir die Situation in den südlichen 
Stadtteilen Dürrenbüchig, Sprantal und Ruit dar.

Die Landschaftsstruktur in Dürrenbüchig ist geprägt durch großteils offene 
Landschaft und ortsnahe Streuobstbereiche südlich der Ortslage sowie durch 
ein ansteigendes Gelände zum Lugenberg am westlichen und zum Schlehberg 
am nördlichen Rand der Gemarkung.
Ruit und Sprantal werden landschaftlich stärker bestimmt durch ihre Lage in 
ausgeprägten Talräumen.
Sprantal liegt im Tal des Hungergrabens. Es wird dabei geprägt durch den 
Kaisersberg und die Ebene westlich und südwestlich der Ortslage und dabei 
eingefasst durch angrenzende Wälder. Die Talflanken sind bestimmt durch 
größerflächige ortsnahe Streuobstbereiche v.a. westlich und südlich der Orts-
lage; v.a. östlich und südöstlich der Ortslage ist das Offenland durchzogen mit 
streifenförmig der Parzellenstruktur folgenden linearen Feldgehölzen.
Ruit im Salzachtal weist geringer geneigte Offenlandflächen auf der Ostseite 
der Ortslage und stärker geneig-te Hangbereiche auf der Westseite des Tals 
auf. Dabei steigt das Gelände weiter an zum höchstgelegenem Bereich im 
Stadtgebiet bis auf fast 300 m üNN im Bereich mit dem Rotenberger Hof im 
Südwesten. Langgestreckte, teils größerflächige Gehölzbereiche erstrecken sich 
hangparallel im Talgrund und an den Hangflanken, die Ortslage einfassend 
und bis in die Ortslage hineinreichend. Bachbegleitende Gehölzreihen sowie 
lockere Streuobstbereiche befinden sich v.a. westlich oberhalb sowie südlich 
der Ortslage.

In Dürrenbüchig befinden sich 2 kleinere LSGs ortsnah südlich (LSG „In 
den Brunnenwiesen“) sowie nördlich vom Ort abgesetzt. Das Teilgebiet 
‚Im Unteren Weinberg‘ des LSG „Brettener Kraichgau“ ist den dortigen 
Waldflächen vorgelagert.

In Sprantal und Ruit erstrecken sich LSGs, die jeweils große Teile der Gemar-
kung angrenzend an die Siedlungsflächen einnehmen: in Sprantal die Talräume 
einnehmend bis zu den angrenzenden Waldflächen (Teilgebiet ‚‘Sprantal‘ des 
LSG „Brettener Kraichgau“). In Ruit v.a. den Talgrund und die westliche 
Talseiten einnehmend mit den angrenzenden Anhöhen (Teilgebiet ‚Salzach-
tal‘ des LSG „Brettener Kraichgau“).

Ruit liegt dabei zusätzlich vollflächig im Naturpark Stromberg-Heuchelberg, 
der mit seinen westlichen Randbereichen weit in den Südosten des Brettener 
Stadtgebiets bis zum Brettener Tierpark hineinreicht und die dortigen Teilge-
biete des LSG „Brettener Kraichgau“ miteinander verbindet.

Wie die Mehrzahl der Stadtteile haben auch Dürrenbüchig, Sprantal und 
Ruit deutlich über dem gesamtstädtischen Wert liegende Flächenanteile an 
landwirtschaftlich genutzten Flächen (Dürrenbüchig 64,7 %, Sprantal 65,8 
%, Ruit 65,1 % gegenüber 50,4 % in der Gesamtstadt); der Gesamtstadtwert 
wird durch den geringen Flächenanteil in der Kernstadtgemarkung gedrückt.
Wie in den anderen Stadtteilen auch sind die LSGs stärker durch Grünland-
flächen geprägt. Dadurch, dass die LSGs in Ruit und v.a. in Sprantal größere 
Teile der Gemarkungen einnehmen, ergeben sich hier Einschränkungen für 
eine intensivere landwirtschaftliche Nutzung.

Aufgrund der den Durchschnittswert erhöhenden großen Waldflächen in der 
Kernstadt Bretten haben die 3 Stadtteile umgekehrt – wie fast alle anderen 
Stadtteile - auch geringere Waldanteile als die Gesamtstadt (Dürrenbüchig 16,0 
%, Sprantal 26,1 %, Ruit 19,9 % gegenüber 29,9 % in der Gesamtstadt).

Aus den Ausführungen oben ergeben sich im Vergleich zur Gesamtstadt 
auch nur geringe überdurchschnittliche Flächenanteile der LSG bezogen auf 
die Gemarkungsfläche in Dürrenbüchig. Die mit weitem Abstand höchsten 
Anteilswerte an LSG-Flächen finden sich in Sprantal und Ruit (Dürrenbüchig 
13,1 %, Sprantal 51,6 %, Ruit 45,0 % gegenüber 11,8 % in der Gesamtstadt).

Das LSG „Brettener Kraichgau“ erstreckt sich mit mehreren Teilgebieten 
in der Kernstadt und in den Stadtteilen. Nach der Schutzgebietsverordnung 
stehen folgende Schutzzwecke im Vordergrund: 

• Sicherung und Entwicklung Streuobstbestände sowie Erhaltung Feld-

hecken, Feldgehölze und Gebüsche

• Erhalt und Förderung artenreiches Extensivgrünland

• Erhalt und Förderung naturnaher Fließgewässer mit Erhaltung offene 

Wiesentäler und Auen

• Sicherung Feinrelief, Stufenraine und Steinriegel

• Erhalt und Förderung naturnahe Wälder

Dürrenbüchig:

Sprantal:

Ruit:

In Ruit erstreckt sich das Teilgebiet ‚Salzachtal‘ des LSG „Brettener 
Kraichgau“ auf 171,7 ha als größte einzelne LSG-Fläche in der Westhälfte 
der Gemarkung. Es beinhaltet südwestlich oberhalb der Ortslage auch das 
Mahnmal für die Opfer der Kriege.

Das Teilgebiet ‚Sprantal‘ des LSG „Brettener Kraichgau“ erstreckt sich 
auf 159,0 ha sehr großflächig in der Gemarkung. 

Das Teilgebiet ‚Im Unteren Weinberg‘ des LSG „Brettener Kraichgau“ 
erstreckt sich auf 9,7 ha nördlich der Ortslage. 
Das LSG „In den Brunnenwiesen“ (seit 1920) grenzt auf 18,9 ha südlich 
direkt an die Ortslage an. In dem LSG stehen nach der Schutzgebietsverord-
nung folgende Schutzzwecke im Vordergrund:
• Erhalt eines geschlossenen Streuobstbestands aus Hochstämmen
• Erhalt eines landschaftstypischen Hohlwegs
Das LSG beinhaltet auch die Teichanlage am südöstlichen Ortsrand, an dem 
das Dürrenbüchiger Teichfest stattfindet.

Für weitere Informationen können Sie sich an das Amt für Stadtentwicklung 
und Baurecht, Michael Oechsner (Michael.Oechsner@bretten.de) wenden.


